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lallt \..[ i e n 

Zu. dem Gesetzentwurf ist zu sagen: 

I . 

Zu begrüßen ist, daß die einzelnen Gesetzesänderun­

gen mit "lautet" bz�v' "lauten" eingeleitet werden und nicht, 

wie das meist geschieht, mit "hat zu lauten"; denn dieser 

vermeintliche Befehl könnte sich nur an den Nationalrat rich­

ten. 

11. 
1 )  In Artikel IX ist § 7 Abs 1 des Produktsicher-

. 
hei t sG recht lang und unübersicht lieh. Er sollte in zwei 

Sätze aufgelöst und dabei zugleich verkürzt werden: 
,", n§ 7: '\<lenn es der Schutz "der im § l' umschriebenen 

In �ressen erfordert, sind jeweils im § 5 angeführ­
te Maßnahmen - mehrere Maßnahmen in Verbindung un­

., tereinander oder eine Maßnahme für sich allein - '  
dUl'ch Veror dnun g oder, .falls die t-1aßnahmen nur fü r 

" ,,, _ _  "einzelne Hersteller, Importeure oder Vertreiber be-
' 

stimmt sind, mit Bescheid zu treffen; dabei ist je­
weils das gelindeste noch zum Ziel führende Mittel 
anzuwenden." 
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2) In Artikel X sollt e es am Beginn heißen: "So­

weit" (vgl - richtig - die Einleitung von Artikel X I): " Inso­

weit" ist ein Adverb und sollte d�her nicht anstelle der Kon­

junktion "soweit" verwendet werden. 

3) In Artikel XI Abs 1 kannte es am Ende einfacher 

heißen: 

" die:' nach diesem .Bundesgesetz in den Wirkungs­
bereich des Bundesministeriums für Familie, Jugend 
und Konsumentenschut z fallen, in dessen Personal­
stand übernommen. " 

111. 

Das neue Ministerium'erhält wieder eine recht kom-
. -

pli zierte �ffizielle Bezeichnung; au�h die vorgeschlagene Ab-

"'kürzung ("BMFJK") ist wenig einprägsam. 
,� , Die' Novelle sollte zum Anlaß genommen werden, um 

'für die-umständlichen vollständigen Bezeichnungen der Bundes­

minister' und Bundesministerien offiziell diejenigen Kurzbe­

zeichnungen festzulegen, die ,in der Umgangssprache verwendet 
\ 

werden. D�mit würden .die Zentralbehörden - jedenfalls sprach-

lich - dem Bürger nähergebracht werden. Dem Katalog des § 1 
'. sollte daher jeweils in Klammern hinzugefügt werden: " Außen­

ministerium, Bautenministerium, Finanzministerium, Familien­

ministerium , GesUndheitsministerium, Handelsministerium , In­

nenministerium, Justizministerium, Landwirtschaftsmini­

sterium, S6zialministerlum, Unterrichtsministerium, Verkehrs­

ministerium, Verteidigungsministerium, Wissenschaftsministe­

rium". 

ten, daß die Würde der Funktion eine besondern lange Bezeich­

nung verlange (vgl etwa die bombastischen Präambeln, die noch 
. •  -""""'�-'-�" "-� " "" • ., .�'''''. ' . "'<  -. # .  " �  - �  ., , ... . , . .... ..  " . " "  < ." '� ' 

im vorigen Jahrhundert den Kaiserl ichen Patenten vorange-

stellt worden . sind r:,"Wenn dem�so' wäre , müßten sich 0 der Bun-

o despräside�t und der Bundeskanzler benachteiligt fühlen, weil 

ihr offizieller Titel nur fünf bzw vier Silben umfaßt. 
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. Die EinführunG offizieller KUt'zbezeichnungqn ist 

umso eher vcrtretLar, als ja in vielen FglJ.en die Funktionen 

des Minister>i ums - auch dUl�(�h die umfangreichen. Bezeichnunccrl 
keinesltlegs erschöpfend angegeben Herden: So ist etHa der 'Bun-
desminister fUr Finanzen auch für das Vertragsversicherungs­

und das Kreditwesen zuständig, der Bund�sminister fUr Handel, 

Gewerbe urid Industrie auch fUr das Energiewesen und den Frem-' 
.. denverkehr , der Bynd·esminister fUr Unterl�icht und Kunst auch 

für den Sport, der Bundesminister für Hissenschaft. und F.or­
- sc"hung auch für den Denkmalschutz. 

Weiters sollten bei allen Bundesgeset.zen . im Text 
die Ausdrücke lünister und Ministerium' statt Bundesminister 

. und Bundesministerium ; verwendet werden; denn a"nders als in 
�er Bundesrepublik Deutschland gibt"es bei uns keine Landes­

'"-_minister ien. 
Ebenso würde es .genUgen, Bundesgesetze in ihrem 

Text als'''Gesetze'' zu bezeichnen: Niemand wird auf den Gedan-
�" '. 

',�. kerr kommen, - daß es sich um ein Landesgesetz , eine Gemeinde!.. 
_ . .  <:�' ordnung �der Vereinsstatute� handeln könnte. 

> \ " 
, ··<1.>.iese Vereinfachungen Hürden dem Pkt 1 der Legisti-

. . 
-. sp.hen Richtlinien des Bundeskanzleramtes entsprechen, jedes 

�'über(lUsi�ge Wort zu vermeiden. Sie wären vor allem aber auch 
ein nicht unbeachtlicher Beitrag z�r Verwaltungsreform, weil 

. 
dadurch die Lesbarkeit von Gesetzestexten erleichtert und 
Druckkosten erspart wij.rden. Damit wUrde den Erfol�dernissen 
der ."Sparsamkert, Wirtschaftlichkei t und Zweckmäßigkei t 11 auf 
einfache Heise entsprochen, drei Postulaten, die nur s'el ten 
zugleich erflillt werden können .. Auch bliebe es BUrgern und 

i>:C-;":�=i-7,;�,-:-.�rH;"'·"�Beamten erspart, sich an die ko m plizie r ten offiziellen Be-
.zeichnungen zu ·geHöhnen. 

_. - - �-�'�".--"-" -'-" F'-'"' - ... , ....... -. _.)c.. 
-'_'. -. __ , ____ "_ •• " _____ _ 
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